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Richtlinien
liber die Gewahrung von Zuwendungen zur Férderung
der Ausbildung flir die Alten- und Familienpflege sowie der Altenpflegehilfe

RdErl. d. Ministeriums flir Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter - 402 - 0427
v. 22.3.2013

1
Zuwendung, Rechtsgrundlage

1.1

Das Land gewahrt nach MaBgabe dieser Richtlinien und der Teile | und Il der Verwaltungsvor-
schriften zu § 44 LHO Zuwendungen zur Forderung der Ausbildung von Altenpflegerinnen, Al-
tenpflegern, Familienpflegerinnen und Familienpflegern, Altenpflegehelferinnen und Altenpflege-
helfern.

1.2
Ein Rechtsanspruch auf die Gewahrung einer Zuwendung besteht nicht; die Bewilligungsbehorde
entscheidet im Rahmen der verfligbaren Haushaltsmittel nach pflichtgemaBem Ermessen.
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2
Gegenstand der Férderung

2.1

Bedarfsgerechte Ausbildung fir die Altenpflege und Familienpflege in staatlich anerkannten
Fachseminaren fir Altenpflege und Familienpflege einschlieBlich Schulausgaben fir das dritte
Umschulungsjahr von nach dem 31.Dezember 2010 begonnenen Umschulungen nach den Sozi-
algesetzbiichern an nach dieser Richtlinie geforderten Fachseminaren in Hohe des im jeweiligen
Férdermonat geltenden Landesfordersatzes (Nummer 5.4.) und nach MaBgabe des Haushalts-
gesetzes.

2.2

Bedarfsgerechte Ausbildung fur die Altenpflegehilfe in staatlich anerkannten Fachseminaren fir
Altenpflege, die auch gleichzeitig Kurse fiir die Altenpflegeausbildung durchflihren, in Hohe des
im jeweiligen Fordermonat geltenden Landesfordersatzes (Nummer 5.4.) und nach MaBgabe des
Haushaltsgesetzes.

3
Zuwendungsempfanger

Trager der staatlich anerkannten Fachseminare fir Alten- und Familienpflege mit Sitz der Fach-
seminare in NRW.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Eine Férderung erfolgt nur, wenn

- die Ausbildung nicht auf Grund anderer Bestimmungen geférdert wird,

- fur die Ausbildungen in den Kursen, fir die eine Landesférderung beantragt wird, kein Schul-
geld erhoben wird,

- die gefdrderten Auszubildenden ihre praktische Ausbildung bei einer Einrichtung in Nordrhein-
Westfalen ableisten und

- die Zahl der Schiilerinnen und Schiiler pro Kurs auf maximal 28 Auszubildende begrenzt ist.

4.2

Soweit nicht anders durch die oberste Landesbehdrde bestimmt, darf die Zahl der nach MaBga-
be dieser Richtlinie und aufgrund anderer Rechtsvorschriften geférderten Schilerinnen und
Schiler pro Kurs 25 nicht Ubersteigen.

4.3
Die Festlegung von Qualitdtsstandards durch die oberste Landesbehdrde als Fordervorausset-
zungen bleibt vorbehalten.
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5
Art, Umfang und Hohe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart: Projektforderung

5.2
Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung

5.3
Form der Zuwendung: Zuschuss/Zuweisung

5.4
Bemessungsgrundlage

Die Pauschale je Schiulerin/Schiler betragt monatlich 280,00 € bei Ausbildungen in Vollzeit. Bei
Ausbildungen in Teilzeit erfolgt eine anteilige Berechnung.

5.5
Ermittlung der jahrlichen Zuwendung

Der Hochstbetrag der Zuwendung je Fachseminar errechnet sich aus der Anzahl der in den je-
weiligen Kursen férderungsfahigen Ausbildungsplatze pro Monat und der Hohe des pauschalen
Férderbetrages.

Auszubildende, deren Ausbildung vorzeitig endet, kdnnen anteilig (bis zum letzten Tag ihrer Teil-
nahme am Unterricht) berlcksichtigt werden.

Auszubildende in der Altenpflege und in der Familienpflege, die die Abschlussprifung nicht be-
standen haben, sollen im Rahmen der Vorbereitung auf die Wiederholungsprifung fir bis zu
sechs Monate gefdrdert und entsprechend bei der Ermittlung der Zuwendung bertcksichtigt
werden kénnen.

Auszubildende in der Altenpflegehilfe, die die Abschlussprifung nicht bestanden haben, sollen
im Rahmen der Vorbereitung auf die Wiederholungsprufung bis zu drei Monate geférdert und
entsprechend bei der Ermittlung der Zuwendung bertcksichtigt werden kénnen.

Fir die fachliche Begleitung Auszubildender wahrend des einjahrigen Berufspraktikums im Be-
reich der Familienpflege kann fiir Auszubildende, die zuvor eine Landesférderung erhalten ha-
ben und die mindestens sechs Monate am Berufspraktikum teilnehmen, flir einen Monat eine Zu-
wendung in Hohe des festgelegten pauschalen Forderbetrages gewahrt werden.

6
Bewilligungsverfahren

6.1
Bewilligungsbehdrden sind die Bezirksregierungen. Bewilligungszeitraum ist das Kalenderjahr.
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6.2
Zuwendungen werden nur auf Antrag gewabhrt.

Antrage fur die Altenpflege- und Familienpflegeausbildung sind nach dem Muster der Anlage 1
bei der Bewilligungsbehoérde zu stellen.

Antrage fur die Altenpflegehilfeausbildung sind nach dem Muster der Anlage 2 bei der Bewilli-
gungsbehdrde zu stellen.

Fir alle laufenden Ausbildungen mit Kursbeginn ab dem Jahr 2011 und fur Ausbildungen, die in
der ersten Halfte des jeweiligen Jahres beginnen, sind die Antrége fur den gesamten Ausbil-
dungszeitraum bis zum 1. November des dem Ausbildungsbeginn vorhergehenden Jahres einzu-
reichen.

Fir Ausbildungen die in der zweiten Halfte des Jahres beginnen, sind die Antrage flr den ge-
samten Ausbildungszeitraum bis zum 1. Juni des laufenden Jahres einzureichen.

Zum 1. Juni und 1. November eines jeden Jahres haben die Zuwendungsempfanger eingetretene
Anderungen den Bewilligungsbehdrden mitzuteilen. Auf der Grundlage dieser Meldungen wer-
den die Bewilligungsbescheide angepasst.

Fir das Jahr 2013 sind die Antrage fur die laufenden Ausbildungen und fiir die Ausbildungen, die
in der ersten Halfte des Jahres 2013 beginnen - abweichend von der 0.g. Frist - bis zum 31. De-
zember 2012 einzureichen.

6.3

Die Landeszuwendung fur die Altenpflege-, Altenpflegehilfe- und Familienpflegeausbildung ist
nach dem Muster der Anlage 3 zu bewilligen. Die Auszahlung erfolgt nach den Festlegungen im
Zuwendungsbescheid.

6.4
Der Verwendungsnachweis flr die Altenpflege-, Altenpflegehilfe- und Familienpflegeausbildung
ist geman dem Muster der Anlage 4 zu erbringen.

6.5
Die fiur die genannten Ausbildungen zustandige oberste Landesbehdrde kann abweichende An-
tragstermine festlegen.

7
Inkrafttreten/AuBerkrafttreten

Diese Richtlinien treten zum 1.Januar 2013 in Kraft und mit Wirkung zum 31. Dezember 2013 au-
Ber Kraft. Sie gelten flir Férderungen in der Altenpflege, der Altenpflegehilfe- und Familienpfle-
geausbildung, die ab 1.Januar 2013 bewilligt werden.

MBI. NRW. 2013 S. 128.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4/5


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2013-9

Anlagen

Anlage 1 (Anlage1)
URL zur Anlage [Anlage1]

Anlage 2 (Anlage1a)
URL zur Anlage [Anlagela]

Anlage 3 (Anlage1b)
URL zur Anlage [Anlagelb]

Anlage 4 (Anlage2)
URL zur Anlage [AnlageZ2]

Anlage 5 (Anlage2a)
URL zur Anlage [Anlage2al

Anlage 6 (Anlage2b)
URL zur Anlage [Anlage2b]

Anlage 7 (Anlage3)
URL zur Anlage [Anlage3]

Anlage 8 (Anlaged4)
URL zur Anlage [Anlage4]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/23344-20381-smbl_21630_20130322_a_anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/23344-20382-smbl_21630_20130322_a_anlage1a.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/23344-20383-smbl_21630_20130322_a_anlage1b.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/23344-20384-smbl_21630_20130322_a_anlage2.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/23344-20385-smbl_21630_20130322_a_anlage2a.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/23344-20386-smbl_21630_20130322_a_anlage2b.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/23344-20387-smbl_21630_20130322_a_anlage3.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/23344-20388-smbl_21630_20130322_a_anlage4.pdf

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Richtlinien  über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung  der Ausbildung für die Alten- und Familienpflege sowie der Altenpflegehilfe RdErl. d. Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter - 402 - 0427 v. 22.3.2013 
	Anlagen


